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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen der Natura-2000-Vorprüfung ist festzustellen, ob Pläne oder Projekte (Maßnahmen) ein Gebiet 

einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten (Maßnahmen) überhaupt erheblich 

beeinträchtigen könnten. Sind erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine 

vertiefende Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger 

Vorsorgegrundsatz. 

 

1.1 PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME  

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens führen zu keinen „erheblichen“ Beeinträchtigungen 
der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000 Gebiets „Wienerwald – 
Thermenregion“.  

Aufgrund der bereits im Ist-Zustand bestehenden Autobahn und der lediglich lokalen bzw. geringfügigen Bau- 

und Sanierungsarbeiten ist mit keinen zusätzlichen Belastungen auf die Flora im Schutzgebiet zu rechnen. 

Funktionale Zusammenhänge bzw. die Kohärenz des europäischen Netzwerkes Natura 2000 werden 
ebenfalls nicht beeinträchtigt, kumulative Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Projekten sind 
auszuschließen.  

Die Umsetzung von geplanten Managementmaßnahmen durch das Projekt wird nicht konterkariert.  

Artenschutzbezogene Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von Beanspruchung von hoch- bis 

mäßigwertigen Biotopen werden bei Umsetzung des Vorhabens potentiell erforderlich sein. Diese werden bei 

der Erstellung der Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung berücksichtigt. 

Aus fachlicher Sicht ist in Bezug auf geschützte Pflanzen und geschützte Lebensräume potentiell die 

Abplankung des Biotops Nr. 165 (Mitteleuropäischer und illyrischer bodenfeuchter Eichen-Hainbuchenwald) 

erforderlich. 

 

1.2 TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME 

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens führen zu keinen „erheblichen“ Beeinträchtigungen 
der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000 Gebiets „Wienerwald – 
Thermenregion“.  

Aufgrund der bereits im Ist-Zustand bestehenden Autobahn und der lediglich lokalen bzw. geringfügigen Bau- 

und Sanierungsarbeiten ist mit keinen zusätzlichen Belastungen auf die Fauna im Schutzgebiet zu rechnen. 



Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Schnirchgasse 17, A-1030 Wien 
A 21 Wiener Außenring Autobahn, Mayerling-Heiligenkreuz, Bezirk Mödling 

Natura-2000-Vorprüfung 

KOFLER Umweltmanagement ZT GmbH  Seite 5 von 41 
 
 

Funktionale Zusammenhänge bzw. die Kohärenz des europäischen Netzwerkes Natura 2000 werden 
ebenfalls nicht beeinträchtigt, kumulative Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Projekten sind 
auszuschließen.  

Die Umsetzung von geplanten Managementmaßnahmen durch das Projekt wird nicht konterkariert.  

Artenschutzbezogene Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von Beanspruchung von hoch- bis 

mäßigwertigen Biotopen werden bei Umsetzung des Vorhabens potentiell erforderlich sein. Diese werden bei 

der Erstellung der Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung berücksichtigt. 
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2 AUSGANGSLAGE 

Die Ist-Zustands-Aufnahmen und der Ist-Zustandsbericht (Wien, 01.10.2024) inkl. Kartenmaterial und 

Ergänzungen wurden von der Firma freiland Umweltconsulting Ziviltechniker GmbH in Zusammenarbeit mit der 

Firma Ökoteam – Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG durchgeführt und verfasst. 

Aufgrund der Lage des Eingriffsraumes in einem Europaschutzgebiet (FFH-Gebiet) soll gemäß NÖ 

Naturschutzgesetz 2000 idgF (§ 9 Europaschutzgebiet und § 10 Verträglichkeitsprüfung Abs. 2, Natura-           

2000-Vorprüfung) dargelegt werden, dass das Projekt weder einzeln noch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Europaschutzgebietes führen kann. 

Sämtliche Aussagen werden auf der fachlichen Ebene einer Ersteinschätzung bzw. einer Vorprüfung in Bezug 

auf Natura 2000 durchgeführt. Sind erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine 

vertiefende Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger 

Vorsorgegrundsatz. 
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3 ZU NATURA 2000 

Mit dem Schutzgebietsnetz Natura 2000 sollen die natürlichen Lebensräume Europas dauerhaft gesichert 

werden. Rechtliche Grundlagen des Biotop- und Artenschutzes innerhalb der Europäischen Union sind die 

Vogelschutzrichtlinie (RL 2009/147/EG) sowie die FFH-Richtlinie. Das gegenständlich relevante 

Europaschutzgebiet ist aufgrund der Umsetzung der FFH-Richtlinie ausgewiesen worden.  

Ziel der FFH-Richtlinie ist der Erhalt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt. Dazu dient der Aufbau 

des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Die Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, Gebiete für 

Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie unter Maßgabe der dort 

genannten Kriterien an die Kommission zu melden, zu erhalten und zu entwickeln. Die gemeldeten Gebiete 

werden nach ihrer Aufnahme in die Liste von Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung von der Landesregierung 

durch Verordnung zu Europaschutzgebieten erklärt. 

Die in den Europaschutzgebieten als Schutzgut ausgewiesenen Arten und Lebensräume sind aus fachlicher 

Sicht von gemeinschaftlichem europäischem Interesse. Die Mitgliedsstaaten haben eine besondere 

Verantwortung, wenn bedeutende Populationen auf Ihrem Staatsgebiet liegen, die elementar für den Erhalt der 

jeweiligen Art bzw. des Lebensraumtyps sind.  

Ziel der FFH-Richtlinie ist es, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und 

wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen“ 

(Artikel 2 FFH-Richtlinie). 

Pläne und Projekte, welche sich auf ein Natura 2000 Gebiet auswirken, sind einzeln und in Kumulation mit 

bestehenden und geplanten Plänen und Projekten auf eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des 

Gebiets zu überprüfen (Artikel 6 FFH-Richtlinie). 

Die 27 Mitgliedsstaaten der EU sind gemäß der FFH-Richtlinie in 9 biogeographische Regionen unterteilt.  

Österreich hat Anteil an der alpinen, der kontinentalen und pannonischen biogeographischen Region.  



Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Schnirchgasse 17, A-1030 Wien 
A 21 Wiener Außenring Autobahn, Mayerling-Heiligenkreuz, Bezirk Mödling 

Natura-2000-Vorprüfung 

KOFLER Umweltmanagement ZT GmbH  Seite 8 von 41 
 
 

4 METHODISCHE VORGEHENSWEISE 

Aufgrund der Lage des Eingriffsraumes in einem Europaschutzgebiet (FFH-Gebiet) soll gemäß NÖ 

Naturschutzgesetz 2000 idgF (§ 9 Europaschutzgebiet und § 10 Verträglichkeitsprüfung Abs. 2, Natura-           

2000-Vorprüfung) dargelegt werden, dass das Projekt weder einzeln noch im Zusammenwirken mit anderen 

Plänen oder Projekten zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Europaschutzgebietes führen kann.  

Sämtliche Aussagen werden auf der fachlichen Ebene einer Ersteinschätzung bzw. einer Vorprüfung in Bezug 

auf Natura 2000 durchgeführt. Im Rahmen der Natura-2000-Vorprüfung ist somit festzustellen, ob Pläne oder 

Projekte (Maßnahmen) ein Gebiet einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten 

(Maßnahmen) überhaupt erheblich beeinträchtigen könnten.  

Wobei zu diesem Zeitpunkt auch abzuklären ist, ob das Projekt unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in 

Verbindung steht oder hierfür notwendig ist. Gesetztenfalls würde es sich nämlich um Maßnahmen bzw. 

Tätigkeiten handeln, die für das Gebietsmanagement und zur Sicherstellung des Schutzzweckes erforderlich 

sind und daher von der Prüfpflicht ausgenommen wären. 

Sind erhebliche Beeinträchtigungen nachweislich auszuschließen, so ist eine vertiefende 

Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger 

Vorsorgegrundsatz. 
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5 KURZBESCHREIBUNG DES VORHABENS 

5.1 ALLGEMEIN 

Die gegenständliche Dienstleistung umfasst die A 21 Wiener Außenring Autobahn im Abschnitt Mayerling-

Heiligenkreuz von ca. km 16,500 bis ca. km 24,175. 

 

Abbildung 1: Streckengrafik 

Die geplanten baulichen Eingriffe sind dem Übersichtslageplan bauliche Maßnahmen im Anhang zu entnehmen 

(22.01.2025, Schneider Consult Ziviltechniker GmbH). 

5.2 PROJEKTDATEN 

Aufgrund des aktuellen Erhaltungszustandes sind im Abschnitt Mayerling-Heiligenkreuz von ASt Heiligenkreuz 

bis ca. km 24,175 folgende Maßnahmen vorgesehen: 

 RFB Vösendorf: regelzyklische Instandsetzung 

 ASt Heiligenkreuz, Rampen 1-4: regelzyklische Instandsetzung 

 Lärmschutzwand: regelzyklische Instandsetzung 

 Fahrzeugrückhaltesystem im Mittelstreifen: Erneuerung 
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Im Zuge der Sanierung wird die Entwässerung beider Richtungsfahrbahnen von ASt Heiligenkreuz bis ca. km 

24,175 auf den Stand der Technik gebracht. 

5.3 PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die Instandsetzung der Fahrbahn RFB Vösendorf und RFB Steinhäusl sieht im Wesentlichen u.a. Folgendes 

vor:  

 Erneuerung Asphaltdeckschicht (inkl. Fräsen und Entsorgung, Vorspritzen, …) über die gesamte Breite 

(Hauptfahrbahn + Pannenstreifen)  

 Ev. wird nach Auswertung der Bohrkerne in geringen Teilbereichen ein vertiefter Einbau notwendig.   

 Sanierung oder Tausch der Fahrzeugrückhaltesysteme im Mittelstreifen 

 Anpassung an den Stand der Technik (z.B. Errichtung von betrieblichen Haltebuchten) 

 Adaptierung des Mittelstreifens (Mittelstreifen wird begrünt, Saatgut mit ABM abstimmen, im 

Mittelstreifen keine Leitschiene, sondern BLW (Ortbeton oder Fertigteil), unter Fertigteil-BLW befestigt). 

 Allfällige Anpassung der Straßenausrüstung infolge der Sanierungsmaßnahmen 

 Erneuerung der Beschilderung 

Die Instandsetzung der Rampen ASt Heiligenkreuz sieht im Wesentlichen u.a. Folgendes vor:  

 Erneuerung Asphaltdeckschicht (inkl. Fräsen und Entsorgung, Vorspritzen, …) über die gesamte Breite 

(Hauptfahrbahn + Pannenstreifen)  

Die Instandsetzung des Brückenobjektes A21.30 L+R km 24,275 sieht im Wesentlichen u.a. Folgendes vor: 

 Lokale Pfeilersanierungen  

Eine umfangreiche Sanierung ist 2016 erfolgt. 

Die Verkehrsführungsplanung wird übergreifend für Freilandbereiche und Kunstbauten ausgearbeitet. 

5.4 ÜBERSICHT BAUMAßNAHMEN 2026 

 

Tabelle 1: Übersicht Baumaßnahmen INSB Mayerling-Heiligenkreuz km 18,900-24,175 
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6 UNTERSUCHUNGSRAUM UND LAGE 

6.1 GRUNDLAGEN 

 Digitaler Atlas Niederösterreich (NÖ Atlas) – Daten und Karten (Zugriff November 2024 - 

https://atlas.noe.gv.at/)  

 eBod - Daten und Karten digitale Bodenkarte Österreich (Zugriff November 2024 - 

https://www.bodenkarte.at)  

 KILIAN & STARLINGER 1994: Die forstlichen Wuchsgebiete Österreichs, Eine Naturraumgliederung 

nach waldökologischen Gesichtspunkten, Forstliche Bundesversuchsanstalt Wien, 60 S.  

6.2 UNTERSUCHUNGSRAUM 

Das gesamte Projektgebiet erstreckt sich in Niederösterreich entlang der A21 zwischen Alland und Sparbach in 

den Bezirken Mödling und Baden. Die Detailansicht ist den Ist-Zustandskarten, dem Ist-Zustandserhebung 

Naturschutz – Bericht und dem Anhang zu entnehmen. Im ggst. Bericht werden nur die Eingriffe im Bezirk 

Mödling behandelt. 

6.3 SEEHÖHE 

Das Projektgebiet ist relativ eben und befindet sich auf einer Seehöhe von ca. 330 - 400 müA und liegt damit in 

der submontanen Höhenstufe des Wuchsgebiet 4.2 „Nördliche Randalpen – Ostteil“ an der Grenze zum 

Wuchsgebiet 5.1 „Niederösterreichischer Alpenostrand (Thermenalpen)“. 

Höhenstufen lt. Kilian & Starlinger 1994: 

 submontan 300 – 600 (700) m 

 tiefmontan (550) 600 – 800 (900) m 
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6.4 VEGETATION UND WUCHSGEBIET 

Laut KILIAN & STARLINGER (1994) liegt das Projektgebiet im Wuchsgebiet 4.2 Nördliche Randalpen – Ostteil an 

der Grenze zum Wuchsgebiet 5.1 Niederösterreichischer Alpenostrand (Thermenalpen) in der submontanen 

Höhenstufe.  

 

Abbildung 2: Wuchsgebiet 4.2 Nördliche Randalpen - Ostteil (Datengrundlage: KILIAN & STARLINGER 1994) 

Das Wuchsgebiet 4.2 ist ein typisches Fichten-Tannen-Buchenwaldgebiet. Die östliche Grenze des 

Wuchsgebietes wird von der Verbreitungsgrenze der Tanne in der tief-/submontanen Stufe festgelegt. In der 

submontanen und tiefmontanen Stufe wächst hier Buchenwald mit Beimischung von Tanne (auf 

Flyschpseudogley stärker), Bergahorn, Esche (Fichte, Rotföhre, Eiche). Der Fichten-Tannen-Buchenwald 

(Leitgesellschaft) mit Quirl-Weißwurz (Polygonatum verticillatum) reicht bis in die mittel- bis hochmontane Stufe. 

Häufig findet hier eine anthropogene Entmischung zu Fichte-Tanne bzw. Fichte-Buche oder zu Fichten- bzw. 

Buchen-Reinbeständen statt. An wärmebegünstigten Hängen in der submontanen Stufe (vor allem am 

Alpenrand) kommen Stieleichen-Hainbuchenwälder vor. An flachgründigen, sonnigen Dolomit-Steilhängen in 

der submontanen bis mittelmontanen Stufe ist der Schneeheide-Rotföhrenwald (Erico-Pinetum sylvestris) 

häufig auftretend. 

Grauerlenbestände (Alnetum incanae) bzw. an den größeren Flüssen auch Silberweidenbestände (Salicetum 

albae) kommen im Wuchsgebiet als Auwald vor. An frisch-feuchten (Schutt-)Hängen in luftfeuchtem Lokalklima 

sind Laubmischwälder mit Bergahorn, Esche und Bergulme submontan bis mittelmontan typisch. 

Lindenmischwald (Cynancho-Tilietum) wächst submontan bis tiefmontan auf trockeneren kalkreichen 

Schutthängen. 
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6.5 SCHUTZGEBIETE 

Das gesamte Projektgebiet befindet sich in den folgenden naturschutzrechtlich relevanten Schutzgebieten: 

- FFH und Vogelschutz-Gebiet: Wienerwald – Thermenregion, AT1211A00 / AT1211000 

- Landschaftsschutzgebiet: Wienerwald 

- Biosphärenpark: Wienerwald, Teilbereiche in der Pflegezone 

Teile des Projektgebietes befinden sich in den folgenden naturschutzrechtlich relevanten Schutzgebieten: 

- Naturpark: Föhrenberg, im Bereich Eichkogel/Sparbach 

Des Weiteren liegt das Projektgebiet im Geltungsbereich der Alpenkonvention. Außerhalb des direkten 

Projektgebiets liegt westlich in 1,5 km Entfernung das Naturschutzgebiet Weinberg-Höherberg und rund 400 m 

westlich direkt an der Autobahn das Naturdenkmal Baumhasel „Türkenhasel“. 

Die Detailansicht zum Untersuchungsraum und den Schutzgebieten ist dem  

Ist-Zustandserhebung Naturschutz – Bericht im Anhang zu entnehmen. 

6.5.1 Europaschutzgebiet FFH-Gebiet Wienerwald – Thermenregion (AT1211A00) 

Gemäß § 19 der Verordnung über die Europaschutzgebiete (StF: LGBl. 5500/6-0) idgF gelten für das FFH-

Gebiet Wienerwald – Thermenregion 

 folgende in Anhang I der FFH-Richtlinie angeführten natürliche Lebensräume als Schutzgegenstand 
(Schutzgut): 

o 3220 Alpine Flüsse und ihre krautige Ufervegetation 

o 6110 Lückige Kalk-Pionierrasen* 

o 6210 Trespen-Schwingel-Kalktrockenrasen 

o 6230 Borstgrasrasen* 

o 6240 Osteuropäische Steppen* 

o 6410 Pfeifengraswiesen 

o 6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

o 6510 Glatthaferwiesen 

o 7220 Kalktuffquellen* 

o 7230 Kalkreiche Niedermoore 

o 8210 Natürliche Kalkfelsen mit ihrer Felsspaltenvegetation 

o 8310 Nicht touristisch erschlossene Höhlen 

o 9110 Hainsimsen-Buchenwälder 

o 9130 Mullbraunerde-Buchenwälder 

o 9150 Trockenhang-Kalkbuchenwälder 

o 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder 

o 9180 Schlucht- und Hangmischwälder* 

o 91E0 Erlen-Eschen-Weidenauen* 
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o 91G0 Pannonische Eichen-Hainbuchenwälder* 

o 91H0 Wärmeliebende Flaumeichenwälder* 

o 9530 Submediterrane Kiefernwälder mit endemischen Schwarzkiefern* 

 

 folgende Schutzgüter entsprechend Anhang II der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie Tier- und Pflanzen-
arten als Schutzgegenstand (Schutzgut): 

o Tiere: Biber (Castor fiber), Ziesel (Spermophilus citellus), Bechsteinfledermaus (Myotis bech-

steinii), Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum), Großes Mausohr (Myotis myotis), 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus), Kleines Mausohr (Myotis blythii), Alpenkammmolch 

(Triturus carnifex), Gelbbauchunke (Bombina variegata), Koppe (Cottus gobio), Steinbeißer 

(Cobitis taenia), Alpenbock* (Rosalia alpina), Eremit* (Osmoderma eremita), Großer Eichen-

bock (Cerambyx cerdo), Hirschkäfer (Lucanus cervus), Trauerbock (Morimus funereus), Veil-

chenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus), Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

Bläuling (Maculinea nausithous), Heckenwollafter (Eriogaster catax), Heller Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius), Großer Feuerfalter (Lycaena dispar), Russischer Bär* 

(Callimorpha quadripunctaria), Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)  

o Pflanzen: Österreichischer Drachenkopf (Dracocephalum austriacum). 

 

 folgende Erhaltungsziele: 

Die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der in § 19 Abs 2 der Ver-

ordnung über die Europaschutzgebiete (LGBl. 5500/6-6 in der Fassung LGBl. Nr. 26/2019) ausgewie-

senen natürlichen Lebensraumtypen und Lebensräume der Tier- und Pflanzenarten. Im Speziellen sind 

dies die Erhaltung von einem ausreichenden Ausmaß an: 

o weitgehend unverbauten, unregulierten Bach-, Fluss- und Aulandschaften mit ihrer ursprüngli-

chen Gewässerdynamik, 

o strukturreichen, bewirtschafteten Weinbaugebieten mit weitgehend pestizidfrei gehaltenen ein-

gestreuten Magerstandorten, Rainen und kleinen Brachen sowie zahlreichen Einzelbäumen 

und Solitärgehölzen, 

o natürlichem trockenen Grasland mit Verbuschungsstadien, 

o naturnahem feuchten Grasland mit typischem Wasserhaushalt, 

o extensiv genutzten Grünlandflächen in ihrer gesamten Standortsvielfalt, die durch typenbezo-

gene Nutzung offen gehalten werden, 

o kalkreichen Niedermooren mit natürlichem Wasserhaushalt ohne relevante Nährstoffeinträge, 

o möglichst störungsfreien felsigen Lebensräumen, 

o standortheimischen Laubwaldbeständen mit einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusam-

mensetzung und einem charakteristischen Struktur- und Totholzreichtum, in denen Altholzin-

seln zumindest in einem mosaikartig verteilten, flächendeckenden Netz vorhanden sind, 

o ungestörten und unbeeinträchtigten Wochenstuben, Sommerquartieren sowie Winterquartieren 

und ihrer unmittelbaren Umgebung für Fledermäuse, 
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o Laichbiotopen und ihres Umlandes für Amphibien, 

o besiedelten Lebensräumen des Österreichischen Drachenkopfs. 

 

Gemäß Standarddatenbogen für das ggst. FFH-Gebiet werden auch noch folgende Lebensraumtypen 

genannt: 

 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions 

 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Cal-

litricho-Batrachion 

 40A0 Subkontinentale peripannonische Gebüsche 

 6190 Lückiges pannonisches Grasland (Stipo-Festucetalia pallentis) 

 6250 Pannonischer Steppen-Trockenrasen auf Löß 

 8160 Kalkhaltige Schutthalden der collinen bis montanen Stufe Mitteleuropas 

 8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald (Car-

pinion betuli) 

 91F0 Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder 

Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

 91M0 Pannonisch-balkanische Zerreichen- und Traubeneichenwälder 

 

Darüber hinaus wurden im Untersuchungsraum Biotope nachgewiesen, die potentiell folgenden FFH-LRT 

zugeordnet werden können: 

 5130 Formationen von Juniperus communis auf Kalkheiden und -rasen 

 6520 Berg-Mähwiesen 

 91K0 Illyrische Rotbuchenwälder (Aremonio-Fagion) 

 91L0 Illyrische Eichen-Hainbuchenwälder (Erythronio-Carpinion) 

 

Gemäß Standarddatenbogen für das ggst. FFH-Gebiet werden auch noch folgende Pflanzenarten genannt: 

 Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 
 Adria-Riemenzunge (Himantoglossum adriaticum) 

 Einkörbige Zwitterscharte (Klasea lycopifolia) 

 Große Küchenschelle (Pulsatilla grandis) 

 

Ebenso werden noch weitere relevante Pflanzenarten genannt: 

 Frühlings-Adonisröschen (Adonis vernalis) 

 Nordischer Mannsschild (Androsace septentrionalis) 

 Dinarischer Berg-Wundklee (Anthyllis montana) 

 Ästiger Rautenfarn (Botrychium matricariaefolium) 

 Berg-Ringdistel (Carduus crassifolius) 
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 Holunder-Fingerwurz (Dactylorhiza sambucina) 

 Mödlinger Feder-Nelke (Dianthus plumarius neilreichii) 

 Karpaten-Felsenblümchen (Draba lasiocarpa) 

 Widerbart (Epipogium aphyllum) 

 Felsen-Wolfsmilch (Euphorbia saxatilis) 

 Steifer Schwingel i. e. S. (Festuca stricta) 

 Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) 

 Österreichisches Labkraut (Galium austriacum) 

 Einknolle (Herminium monorchis) 

 Dingel (Limodorum abortivum) 

 Bärlapp (Lycopodium spp.) 

 Bleiches Knabenkraut (Orchis pallens) 

 Goße Kreuzblume (Polygala major) 

 Sumpf-Blaugras (Sesleria uliginosa) 

 Österreichische Mehlbeere (Sorbus austriaca) 

 Herbst-Wendelähre (Spiranthes spiralis) 

 Europäische Eibe (Taxus baccata) 

 Große Zirmet (Tordylium maximum) 

 Moose: 

o Gemeines Weißmoos (Leucobryum glaucum) 

 

Gemäß Standarddatenbogen für das ggst. FFH-Gebiet werden auch noch folgende Tierarten genannt: 

 1091 Astacus astacus 

 1093 Austropotamobius torrentium 

 1308 Barbastella barbastellus 

 1308 Barbastella barbastellus 

 1188 Bombina bombina 

 1193 Bombina variegata 

 1352 Canis lupus 

 1337 Castor fiber 

 1088 Cerambyx cerdo 

 4045 Coenagrion ornatum 

 4046 Cordulegaster heros 

 1086 Cucujus cinnaberinus 

 1074 Eriogaster catax 

 1065 Euphydryas aurinia 

 6169 Euphydryas maturna 

 6199 Euphydryas quadripunctaria 
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 1915 Helicopsis striata austriaca  

 4048 Isophya costata 

 1067 Lopinga achine 

 1083 Lucanus cervus 

 1060 Lycaena dispar 

 1361 Lynx lynx 

 1061 Maculinea nausithous 

 1059 Maculinea teleius 

 1323 Myotis bechsteinii 

 1307 Myotis blythii 

 1321 Myotis emarginatus 

 1324 Myotis myotis 

 1037 Ophiogomphus cecilia 

 6966 Osmoderma eremita Complex 

 4053 Paracaloptenus caloptenoides 

 1304 Rhinolophus ferrumequinum 

 1303 Rhinolophus hipposideros 

 1087 Rosalia alpina 

 1335 Spermophilus citellus 

 1167 Triturus carnifex 

 1354 Ursus arctos 

 1014 Vertigo angustior 

 

6.5.1.1 Managementpläne 

Für das Natura 2000 Gebiet liegt ein Managementplan vor. Die Unterlagen dazu können unter diesem Link 

abgerufen werden: https://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/Hauptregion_NOe-Mitte_-_Natura_2000.html 

 

6.5.2 Europaschutzgebiet Vogelschutzgebiet Wienerwald –Thermenregion (AT1211000) 

Gemäß § 19 der Verordnung über die Europaschutzgebiete (StF: LGBl. 5500/6-0) idgF gilt für das FFH-

Gebiet Wienerwald – Thermenregion: 

Schutzgegenstand des Vogelschutzgebietes Wienerwald - Thermenregion, AT1211000, sind 

folgende Vogelarten und ihre Lebensräume: 

 die in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie angeführten Brutvogelarten: 

Schwarzstorch (Ciconia nigra), Wespenbussard (Pernis apivorus), Wanderfalke (Falco 

peregrinus), Haselhuhn (Bonasa bonasia), Wachtelkönig (Crex crex), Uhu (Bubo bubo), 

Sperlingskauz (Glaucidium passerinum), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), Eisvogel 



Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, Schnirchgasse 17, A-1030 Wien 
A 21 Wiener Außenring Autobahn, Mayerling-Heiligenkreuz, Bezirk Mödling 

Natura-2000-Vorprüfung 

KOFLER Umweltmanagement ZT GmbH  Seite 18 von 41 
 
 

(Alcedo atthis), Grauspecht (Picus canus), Schwarzspecht (Dryocopus martius), Mittelspecht 

(Dendrocopos medius), Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos), Heidelerche (Lullula 

arborea), Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria), Zwergschnäpper (Ficedula parva), 

Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis), Neuntöter (Lanius collurio), Ortolan (Emberiza 

hortulana), Blutspecht (Dendrocopos syriacus), 

 die im gegenständlichen Gebiet regelmäßig auftretenden Zugvogelarten. 

 

Für das Vogelschutzgebiet Wienerwald – Thermenregion werden folgende Erhaltungsziele festgelegt: 

Erhaltung oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt und einer ausreichenden Flächengröße der 

Lebensräume aller oben genannten Arten. Im Speziellen sind dies die Erhaltung von einem 

ausreichenden Ausmaß an: 

 großflächigen Waldbeständen mit teilweise geringem Erschließungs- und Störungsgrad, 

 standortheimischen Laubwaldbeständen mit einer naturnahen bzw. natürlichen Alterszusammenset-

zung und einem charakteristischen Struktur- und Totholzreichtum, in denen Altholzinseln zumindest in 

einem mosaikartig verteilten, flächendeckenden Netz vorhanden sind, 

 möglichst störungsfreien Sonderstrukturen im Wald wie Gewässerränder, Feuchtbiotope, 

Felsformationen, Blockhalden, Grabeneinschnitte, 

 Wiesen und Weiden in ihrer gesamten Standortsvielfalt mit einem Anteil an spät gemähten Flächen, 

 Magerwiesen und -weiden (Halbtrockenrasen), 

 strukturreichen, bewirtschafteten Weinbaugebieten mit weitgehend pestizidfrei gehaltenen eingestreu-

ten Magerstandorten, Rainen und kleinen Brachen sowie zahlreichen Einzelbäumen und Solitärgehöl-

zen, 

 weitgehend unverbauten, unregulierten Bach-, Fluss- und Aulandschaften mit ihrer ursprünglichen 

Gewässerdynamik, 

 zumindest während der Brutzeit störungsfreien Felsformationen. 
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7 METHODE 

7.1 UNTERSUCHUNGSRAUM 

Der Untersuchungsraum umfasst grundsätzlich die Standorte sämtlicher Instandsetzungsmaßnahmen sowie 

Anpassungen bzw. Neubau von Lärmschutzwänden zzgl. eines fachspezifischen Puffers. 

Als Untersuchungsraum wurde ein Puffer von ca. 70 m entlang der Trasse von km 16,500 – km 24,175 

festgelegt. Die Erhebung von Pflanzen und deren Lebensräumen erfolgte mittels Biotopkartierung gemäß der 

Roten Liste gefährdeter Biotoptypen Österreichs. 

7.2 IST-ZUSTAND 

Weitere Informationen zur Methodik sind dem Ist-Zustandsbericht (Wien, 01.10.2025) der Firma freiland 

Umweltconsulting Ziviltechniker GmbH in Zusammenarbeit mit der Firma Ökoteam – Institut für Tierökologie 

und Naturraumplanung OG zu entnehmen. 

7.3 BEWERTUNGSSCHEMA 

Die Bewertung der „Naturverträglichkeit“, in erster Phase im Sinne einer Natura-2000-Vorprüfung, wird für die 

Themengebiete Pflanzen bzw. Tiere und deren Lebensräume anhand nachfolgender Tabelle durchgeführt. 

Im Rahmen der Natura-2000-Vorprüfung ist festzustellen, ob Pläne oder Projekte (Maßnahmen) ein Gebiet 

einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten (Maßnahmen) überhaupt erheblich 
beeinträchtigen könnten.  

In nachfolgender Tabelle werden die unterschiedlichen Beurteilungsstufen der Bewertung angeführt. 

Die Prognose möglicher Beeinträchtigungen von Schutzgütern erfolgte über Wirkfaktoren, grundsätzlich unter 

Wahrung zweier Gesichtspunkte: 

 Objektivität 
 Zugrundelegung sämtlicher vorhandener Belege 

Einschätzung der Belastungen  Verbale Beschreibung / Erläuterung 

Keine bis maximal geringfügige 

Auswirkungen 

 

unerheblich 

Es treten positive, keine oder derart geringe nachteilige Auswirkungen durch das 

Vorhaben auf, sodass diese jedenfalls deutlich unterhalb einer 

Erheblichkeitsschwelle liegen. Dies gilt sowohl für einzelne Wirkfaktoren als auch 

für Beeinträchtigungen, die gegebenenfalls kumulativ auftreten könnten. Die gilt für 

das Einzelprojekt und bei Betrachtung weiterer Pläne und Projekte. 

Beeinträchtigung niedriger 

Intensität  

vertretbare Auswirkungen 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens stellen bezüglich ihres Ausmaßes, ihrer Art, ihrer 

Dauer oder ihrer Häufigkeit quantitativ und / oder qualitativ nachteilige 

Veränderungen dar, diese sind jedoch noch – gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung schadensbegrenzender Maßnahmen - nicht als erheblich zu 
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Einschätzung der Belastungen  Verbale Beschreibung / Erläuterung 
noch unerheblich  bewerten. Sie liegen im Grenzbereich zu einer erheblichen Auswirkung (die verbale 

Beschreibung bzw. Erläuterung muss daher dementsprechend belastbar sein).  

Wesentliche Auswirkungen   

 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
oder wesentliche 
Prognoseunsicherheiten 

Die Auswirkungen des Vorhabens stellen bezüglich ihres Ausmaßes, ihrer Art, ihrer 

Dauer oder ihrer Häufigkeit quantitativ und / oder qualitativ nachteilige 

Veränderungen dar, die als erheblich zu beurteilen sind.  

Oder: Es liegen wesentliche Prognoseunsicherheiten vor, die zu Ungunsten des 

Vorhabens auszulegen sind.  

Die Realisierung des Vorhabens kann nur im Rahmen eines Ausnahmeverfahrens 

weitergeführt werden.  

Untragbare Auswirkungen 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen 
hoher Intensität 

Die Auswirkungen des Vorhabens bedingen bezüglich ihres Ausmaßes, ihrer Art, 

ihrer Dauer oder ihrer Häufigkeit gravierende quantitativ und qualitativ nachteilige 

Beeinflussungen des Schutzgutes, sodass diese als erheblich bei hoher Intensität 

zu beurteilen sind.  

Tabelle 2: Beurteilungsstufen der Naturverträglichkeit (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an RVS 04.01.11 FSV 2008 und Trautner 

J. UVP-Gutachten S. 7) 

 

7.3.1 Beschreibung der Wirkfaktoren 

In der RVS 04.03. „Schutz wildlebender Säugetiere (ausgenommen Fledermäuse) an Verkehrswegen“ wird der 

Begriff Wirkfaktor folgendermaßen definiert: 

„In einem Eingriff ausgehende Einflussgrößen (z.B. Schall), die im Zusammentreffen mit den Ausprägungen von 

Natur und Landschaft zu Beeinträchtigungen führen kann. Dabei ist das Ausmaß einer individuell auftretenden 

Beeinträchtigung zum einen von der Empfindlichkeit der betroffenen Säugetierbestände, zum anderen von der 

Art, der Intensität und der Dauer des Wirkfaktors abhängig“ 

Im Allgemeinen werden sie in direkte und indirekte Wirkungen, Kurz- und Langzeitwirkungen, Wirkungen in der 

Bauphase, Wirkungen in der Betriebsphase und der Stilllegungsphase, Einzelwirkungen und interaktive oder 

kumulative Wirkungen eingeteilt. 

Sobald die Auswirkungen durch das Projekt auf Grundlage der Wirkfaktoren identifiziert sind, muss 
geprüft werden ob das Gebiet als solches nach Maßgabe der Erhaltungsziele und des 
Erhaltungszustandes beeinträchtigt wird bzw. ob eine Beeinträchtigung überhaupt denkbar ist. 

Zu betrachtende Wirkfaktoren sind folgend jene Wirkfaktoren, welche durch das Projekt der ggst. Sanierungs- 

und Bauarbeiten der ASFiNAG entstehen. 

Nachfolgend sind sämtliche theoretisch möglichen Wirkfaktoren, die im Zuge des Vorhabens einer Sanierung 

einer bestehenden Autobahn entstehen können, aufgelistet. 

Wirkfaktor: Direkter Flächenentzug 

 Überbauung bzw. Versiegelung 
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Wirkfaktor: Veränderung der Habitatstruktur 

 Veränderung der Biotopstruktur 

 (Veränderung der Dynamik) 

 (Intensivierung der land-, forst- oder fischereilichen Nutzung) 

Wirkfaktor: Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

 Veränderung des Untergrundes 

 (Veränderung der morphologischen Verhältnisse) 

 (Veränderung der hydrologischen Verhältnisse) 

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 

 (Veränderung der Temperaturverhältnisse) 

Wirkfaktor: Barriere- oder Fallenwirkung 

 Baubedingte Wirkung 

 Anlagenbedingte Wirkung 

 Betriebsbedingte Wirkung 

Wirkfaktor: Nicht stoffliche Einwirkungen 

 Akustische Reize 

 Optische Reize 

Wirkfaktor: Stoffliche Einwirkungen 

 Eintrag von Schadstoffen 

 (Nährstoffeintrag) 

 Eintrag von Schwermetallen 

Wirkfaktor: Gezielte Beeinflussung von Arten 

 Förderung gebietsfremder Arten 

 (Nährstoffeintrag) 

 Eintrag von Schwermetallen 
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8 PFLANZEN UND DEREN LEBENSRÄUME 

8.1 DATENGRUNDLAGEN 

 RVS 04.01.11 Umweltuntersuchungen 
 RVS 04.03.15 Artenschutz an Verkehrswegen  
 FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat Richtlinie idgF.: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen idgF 
 Verordnung über die Europaschutzgebiete (StF: LGBl. 5500/6-0) idgF 
 Natura 2000 Standarddatenbogen zum Gebiet „Wienerwald – Thermenregion“ (AT1211A00) 
 ESSL & AL. (2002): Rote Liste gefährdeter Biotoptypen Österreichs. Wälder, Forste, Vorwälder. – 

Umweltbundesamt. Monografien, Band 156, Wien. 
 ESSL & AL. (2004): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Österreichs. Grünland, Grünlandbrachen 

und Trockenrasen. Hochstauden- und Hochgrasfluren, Schlagfluren und Waldsäume. Gehölze des 
Offenlandes und Gebüsche. – Monografien, Band 167, Wien. 

 ESSL & AL. (2005): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Österreichs. Moore, Sümpfe und 
Quellfluren. Hochgebirgsrasen, Polsterfluren, Rasenfragmente und Schneeböden. Äcker, Ackerraine, 
Weingärten und Ruderalfluren. Zwergstrauchheiden. Geomorphologisch geprägte Biotoptypen. – 
Umweltbundesamt. Monografien, Band 174, Wien. 

 ESSL & AL. (2008): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen Österreichs. Binnengewässer, Gewässer- 
und Ufervegetation. Technische Biotoptypen und Siedlungsbiotoptypen. – Umweltbundesamt. 
Monografien, Band 134, Wien. 

 SCHRATT-EHRENDORFER & AL. (2022): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. 
(Herausgegeben von L. Schratt-Ehrendorfer, H. Niklfeld, C. Schröck & O. Stöhr) — Stapfia 114, Land 
Oberösterreich, Linz. 

 NÖ Naturschutzgesetz 2000 idgF 
 NÖ Artenschutzverordnung idgF 
 Aktuelle Farb-Orthofotos 
 Diverse Geodaten Land Niederösterreich 
 Ist-Zustandsbericht (Wien, 01.10.2025) inkl. Kartenmaterial und Ergänzungen von der Firma freiland 

Umweltconsulting Ziviltechniker GmbH in Zusammenarbeit mit der Firma Ökoteam – Institut für 
Tierökologie und Naturraumplanung OG 

 Ellmauer T. (Hg.) (2005): Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung 
des Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter. Band 3: Lebensraumtypen des Anhangs I der 
Fauna-Flora-Habitatrichtlinie. Wien. 

 Ellmauer, T., Igel, V., Kudmovsky, H., Moser, D. & Paternoster, D. (2020): Monitoring von 
Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlicher Bedeutung in Österreich 2016-2018 und 
Grundlagenerstellung für den Bericht gemäß Art.17 der FFH-Richtlinie im Jahr 2019: Endbericht, 
Kurzfassung. Reports, Bd. REP-0729. Umweltbundesamt, Wien. Im Auftrag der österreichischen 
Bundesländer. 
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8.2 ERGEBNIS VORPRÜFUNG NATURA 2000 

Die Beurteilung des Ist-Zustandes bzw. der resultierenden Auswirkungen erfolgt übergeordnet in Anlehnung an 

die Vorgaben der RVS Umweltuntersuchung 04.01.11. Ergänzend werden die Vorgaben der RVS Artenschutz 

an Verkehrswegen 04.03.15 berücksichtigt. 

Der Ist-Zustand wurde 2024 erhoben. Biotope bzw. Arten werden grundsätzlich in der Bauphase und auch in 

der Betriebsphase beeinträchtigt. Die Eingriffe werden ebenfalls im Zuge der naturschutzrechtlichen 

Einreichung in die Beurteilung miteinbezogen. 

8.2.1 Schutzgüter – Geschützte Lebensräume 

Entsprechend Verschneidung der Bau- und Betriebsumhüllenden wird ein Biotop, das im Ist-Zustand als  

FFH-Lebensraumtyp bewertet wurde, im Bau (nicht in Betrieb) beeinträchtigt. 

FLNR Biotoptyp-Nummer  
Biotoptyp-Name 

FFH- 
LRT 

Erhaltungs- 
grad 

Sensibilität/ 
Wertigkeit 

Beeintr. 
Bau [ha] 

Gesamt-
fläche ha] 

165 9.6.1.3: Mitteleuropäischer und illyrischer 
bodenfeuchter Eichen-Hainbuchenwald 

9160,  
91L0 C hoch 0,0044 0,3102 

Tabelle 3: Beeinträchtigter Natura-2000-Lebensraum, der bei der Verschneidung der Biotope und der Bau- und Betriebsumhüllenden 

ausgewiesen wird. Die Flächennummer (FLNR), Biotoptyp-Nummer und -Name, FFH-Lebensraumtyp-Nummer, Erhaltungsgrad der Fläche 

gemäß Bericht Firma freiland Umweltconsulting Ziviltechniker GmbH, Beurteilung der naturschutzfachlichen Wertigkeit der Fläche, Ausmaß 

der Beeinträchtigung der Einzelfläche in Hektar und die Gesamtgröße der Einzelfläche in Hektar werden angegeben. 

Biotop Nr. 165 

 

Abbildung 3: Biotop Nr. 165, orange Umrandung: Abgrenzung Biotop, gelbe Umrandung: Abgrenzung Bauumhüllende 
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Südöstlich der Fläche Nr. 165 befindet sich ein Auslaufbauwerk. Voraussichtlich muss dieses nicht saniert 

werden und eine Reinigung mit Roboter ist ausreichend. Da es zu einem potentiellen baulichen Eingriff kommen 

könnte, bleibt die Fläche in der Bauumhüllenden enthalten. 

Im Zuge einer Komplett-Sanierung kommt es zum Entfall einzelner Gehölze im Nahbereich des 

Auslaufbauwerkes. Um den Entfall von alten bzw. Biotop-Bäumen zu vermeiden, wird eine Maßnahme der 

massiven Abplankung von Bereichen, die durch die Umweltbaubegleitung definiert werden, festgelegt. 

Aus fachlicher Sicht ist durch die Sanierung des Auslaufbauwerkes bei Beeinträchtigung des Biotops 
Nr. 165 entsprechend der Bauumhüllenden keine bzw. eine maximal geringfügige (unerhebliche) 
Beeinträchtigung eines FFH-LRT gegeben. 

 

8.2.2 Schutzgüter – Geschützte Arten 

Im Projektgebiet wurden keine  

 nach FFH-Richtlinie Anhang II und IV geschützten Arten bzw. 

 in der Verordnung über die Europaschutzgebiete (StF: LGBl. 5500/6-0) idgF  

 oder im Natura 2000 Standarddatenbogen zum Gebiet „Wienerwald – Thermenregion“ (AT1211A00)  

genannten Arten festgestellt. 

 

8.2.3 Maßnahmen 

Die Umweltbaubegleitung kann im Bereich des Biotops Nr. 165 (Mitteleuropäischer und illyrischer 

bodenfeuchter Eichen-Hainbuchenwald) eine Abplankung durch einen massiven Holzzaun anordnen, um den 

Eingriffsbereich möglichst einzuschränken und den Verlust von Gehölzen zu verhindern. 

 

8.2.4 Conclusio 

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens führen zu keinen „erheblichen“ Beeinträchtigungen der für 

die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000 Gebiets „Wienerwald – Thermenregion“.  

Aufgrund der bereits im Ist-Zustand bestehenden Autobahn und der lediglich lokalen bzw. geringfügigen Bau- 

und Sanierungsarbeiten ist mit keinen zusätzlichen Belastungen auf die Flora im Schutzgebiet zu rechnen. 

Funktionale Zusammenhänge bzw. die Kohärenz des europäischen Netzwerkes Natura 2000 werden ebenfalls 

nicht beeinträchtigt, kumulative Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Projekten sind auszuschließen.  

Die Umsetzung von geplanten Managementmaßnahmen durch das Projekt wird nicht konterkariert.  
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Artenschutzbezogene Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von Beanspruchung von hoch- bis 

mäßigwertigen Biotopen werden bei Umsetzung des Vorhabens potentiell erforderlich sein. Diese werden bei 

der Erstellung der Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung berücksichtigt. 

Aus fachlicher Sicht ist in Bezug auf geschützte Pflanzen und geschützte Lebensräume die Abplankung des 

Biotops Nr. 165 (Mitteleuropäischer und illyrischer bodenfeuchter Eichen-Hainbuchenwald) erforderlich. 
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9 TIERE UND DEREN LEBENSRÄUME 

9.1 DATENGRUNDLAGEN 

 FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat Richtlinie idgF.: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen idgF 

 Verordnung über die Europaschutzgebiete (StF: LGBl. 5500/6-0) idgF 
 Natura 2000 Standarddatenbogen zum Gebiet „Wienerwald – Thermenregion“ (AT1211A00) 
 NÖ Naturschutzgesetz 2000 idgF 
 NÖ Artenschutzverordnung idgF 
 RVS 04.01.11 Umweltuntersuchungen 
 RVS 04.03.13 Vogelschutz 
 RVS 04.03.14 Wildlebende Säugetiere 
 RVS 04.03.15 Artenschutz an Verkehrswegen 
 Ergebnisse der im Zuge des Projekts erhobenen Ist- Zustandsdaten 
 GOLLMANN, G. (2007): Rote Liste der in Österreich gefährdeten Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Rep-

tilia). In: Zulka, K. P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsana-
lysen, Handlungsbedarf. Teil 2: Kriechtiere, Lurche, Fische, Nachtfalter, Weichtiere. Grüne Reihe des 
Lebensministeriums Band 14/2, Böhlau, Wien: S. 37 – 60. 

 HÖTTINGER, H. ET J. PENNERSDORFER (2005): Rote Liste der Tagschmetterlinge Österreichs (Lepidop-
tera: Papilionoidea & Hesperioidea). In: ZULKA, K. P. (Red.): Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. 
Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Was-
serkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe des Lebensministeriums Band 14/1, 
Böhlau, Wien: S. 313 – 354. 

 SPITZENBERGER, F. (2005): Rote Liste der Säugetiere Österreichs (Mammalia). In: Zulka, K. P. (Red.): 
Rote Listen gefährdeter Tiere Österreichs. Checklisten, Gefährdungsanalysen, Handlungsbedarf. Teil 
1: Säugetiere, Vögel, Heuschrecken, Wasserkäfer, Netzflügler, Schnabelfliegen, Tagfalter. Grüne Reihe 
des Lebensministeriums Band 14/1, Böhlau, Wien: S. 45 – 62. 
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9.2 EUROPASCHUTZGEBIET FFH-GEBIET WIENERWALD – THERMENREGION 

(AT1211A00) 

9.2.1 Schutzgüter – Geschützte Arten 

Folgend findet sich die Darstellung der Schutzgüter aus der Verordnung (FFH-Anhang II Arten, farblich orange 

markiert) sowie weiterer Arten des betreffenden Standarddatenbogens. 

Die Einschätzung der Belastung erfolgt gemäß der in Kapitel 7 vorgegebenen Methodik. 

Species Site assessment 
 

Code Scientific Name  A|B| 
C|D A|B|C 

 

    T Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Belastungen 
1091 Astacus astacus p D 

      
unerheblich 

kein Nachweis im UG 
Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 

1093 Austropotamobius torrentium p C B C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 
1308 Barbastella barbastellus w C B C B unerheblich 

kein Vorkommen nachgewiesen aber 
nicht ausgeschlossen 

Überwinterungsquartiere sehr unwahr-
scheinlich 

Eingriffe in Brückenhohlräume und 
Spalten finden nicht statt 

1308 Barbastella barbastellus c C B C B unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen aber 

nicht ausgeschlossen 
Quartierpotential gering 

1188 Bombina bombina p D       unerheblich  
kein Vorkommen im UG 

1193 Bombina variegata p B B C B unerheblich 
Vorkommen im Umfeld der Eingriffe 

nachgewiesen, Fortpflanzungsstätten 
werden nicht beeinträchtigt 

1352 Canis lupus c D       unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

1337 Castor fiber p C B B B unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 
1088 Cerambyx cerdo p D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

4045 Coenagrion ornatum p C C B C unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 
4046 Cordulegaster heros p B B B B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 

1086 Cucujus cinnaberinus p D 
      

unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
1074 Eriogaster catax p B B B B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

1065 Euphydryas aurinia p D 
      

unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
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Species Site assessment 
 

Code Scientific Name  A|B| 
C|D A|B|C 

 

    T Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Belastungen 
6169 Euphydryas maturna p D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

6199 Euplagia quadripunctaria* p C A C B unerheblich 
Vorkommen im UG nicht gänzlich aus-

geschlossen 
Habitatpotential im Eingriffsbereich sehr 

gering 
1915 Helicopsis striata austriaca p B C A B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
4048 Isophya costata p B B A B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
1067 Lopinga achine p D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

1083 Lucanus cervus p B C C B unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
1060 Lycaena dispar p C C C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
1361 Lynx lynx c D       unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
1061 Maculinea nausithous p C C C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

1059 Maculinea teleius p C C C C unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
1323 Myotis bechsteinii w D 

      

unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen  

Winterquartiere sehr unwahrscheinlich 
Eingriffe in Brückenhohlräume und 

Spalten finden nicht statt 
1323 Myotis bechsteinii c C C C C unerheblich 

kein Vorkommen nachgewiesen  
Quartierpotential gering 

1307 Myotis blythii w C B C C unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen  
Winterquartiere ausgeschlossen 

Eingriffe in Brückenhohlräume und 
Spalten finden nicht statt 

1307 Myotis blythii r C B C C unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen  

Quartierpotential gering 
1321 Myotis emarginatus w C B C A unerheblich 

kein Vorkommen nachgewiesen  
Winterquartiere ausgeschlossen 

1321 Myotis emarginatus r B B C A unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen  

Quartierpotential gering 
1324 Myotis myotis r C B C B unerheblich 

kein Vorkommen nachgewiesen  
Quartierpotential gering 

1037 Ophiogomphus cecilia p D 
      

unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 
6966 Osmoderma eremita Complex* p C C C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

4053 Paracaloptenus caloptenoides p A B A A unerheblich 
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Species Site assessment 
 

Code Scientific Name  A|B| 
C|D A|B|C 

 

    T Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Belastungen 
kein Vorkommen im UG 

1304 Rhinolophus ferrumequinum w C B C B unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen 
Winterquartier ausgeschlossen 

1303 Rhinolophus hipposideros r C B C B unerheblich 
kein Vorkommen nachgewiesen 

Quartierpotential gering 
1303 Rhinolophus hipposideros w C B C B unerheblich 

kein Vorkommen nachgewiesen 
Winterquartier ausgeschlossen 

1087 Rosalia alpina* p B B C B unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
1335 Spermophilus citellus p C C B A unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

1167 Triturus carnifex p B B C B unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotential 
1354 Ursus arctos c D       unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
1014 Vertigo angustior p B B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotential 

 Cottus gobio      unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 
 Cobitis taenia      unerheblich 

kein Nachweis im UG 
Eingriffe in Gewässer finden nicht statt 

 Morimus funereus      unerheblich 
kein Nachweis im UG 

 Limoniscus violaceus      unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

Urwaldreliktart - kein Habitatpotential 
Tabelle 4: Darstellung der Schutzgüter aus der Verordnung (FFH-Anhang II Arten, farblich orange markiert) sowie weitere Arten des 

Standarddatenbogens. T: Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use 

permanent); Pop.: Population: Populationsgröße und -dichte der betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen im 

ganzen Land. A 100 % ≥ p >15 %, B 15 % ≥ p > 2 %, C 2 % ≥ p > 0 %, D nicht signifikante Population. Con.: Erhaltungsgrad: Erhaltungsgrad 

der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und Wiederherstellungsmöglichkeit. A hervorragender Erhaltungsgrad, B guter 

Erhaltungsgrad, C durchschnittlicher bis schlechter Erhaltungsgrad. Iso.: Isolierung: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden 

Population im Vergleich zum natürlichen Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art. A Population (beinahe) isoliert, B Population nicht isoliert, 

aber am Rande des Verbreitungsgebiets, C Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets. Glo.: 

Gesamtbeurteilung: Gesamtbeurteilung des Wertes des Gebiets für die Erhaltung der betreffenden Art. A hervorragender Wert, B guter 

Wert, C signifikanter Wert. * = prioritär bedeutende Art. 

 

Von den übrigen relevanten Arten des Standarddatenbogens (other imporant species) konnten im Zuge der 

Erhebungen die Blindschleiche, Erdkröte, Italienische Schönschrecke, Weinbergschnecke, Zauneidechse, 

Ringelnatter und Grasfrosch nachgewiesen werden. Die meisten Arten konnten nur außerhalb des 

Eingriffsbereichs festgestellt werden und werden durch das Projekt nicht berührt. Potentielle Habitate für einige 

dieser Arten befinden sich zu einem geringen Teil auch im Eingriffsbereich, vereinzelte Vorkommen sind 

demnach nicht gänzlich auszuschließen. In Bezug auf die Fledermausfauna werden im Zuge der Bauarbeiten 
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keine potentiellen Quartierstrukturen an Brückenbauwerken (Spalten, Hohlräume) beansprucht bzw. 

verschlossen. Es findet vorab eine Kontrolle auf Fledermausquartiere statt, bei dem unwahrscheinlichen Fall 

des Vorfindens einer Wochenstubenkolonie werden, um Störungen zu vermeiden, im Zeitraum von Mai bis Juli 

keine Bauarbeiten am Brückenbauwerk durchgeführt (siehe artenschutzrechtliche Überprüfung). Aus diesen 

eben genannten Gründen und dadurch, dass die Eingriffe im Nahbereich der Autobahn stattfinden, also in 

Bereichen die im Ist-Zustand bereits vorbelastet sind (Mahd, Lärmwirkung), sind in Bezug auf die eben 

angeführten Arten keine relevanten, negativen Auswirkungen zu erwarten. 

9.2.2 Maßnahmen 

Zusätzliche Maßnahmen zu den in den Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung 

sind nicht erforderlich. 

9.2.3 Conclusio 

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens führen zu keinen „erheblichen“ Beeinträchtigungen der für 

die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000 Gebiets „Wienerwald – Thermenregion“. 

Aufgrund der bereits im Ist-Zustand bestehenden Autobahn und der lediglich lokalen, geringfügigen Bau- und 

Sanierungsarbeiten ist mit keinen zusätzlichen, relevanten Belastungen auf die Fauna im Schutzgebiet zu 

rechnen. 

Funktionale Zusammenhänge bzw. die Kohärenz des europäischen Netzwerkes Natura 2000 werden ebenfalls 

nicht beeinträchtigt, kumulative Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Projekten sind ausgeschlossen.  

Die Umsetzung von geplanten Managementmaßnahmen durch das Projekt wird nicht konterkariert.  

Artenschutzbezogene Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von Beanspruchung von Lebensräumen 

geschützter Arten werden bei Umsetzung des Vorhabens erforderlich sein. Diese werden bei der Erstellung der 

Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung berücksichtigt. 
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9.3 EUROPASCHUTZGEBIET VOGELSCHUTZGEBIET WIENERWALD –

THERMENREGION (AT1211000) 

9.3.1 Schutzgüter – Geschützte Arten  

Die Einschätzung der Belastung erfolgt gemäß der in Kapitel 7 vorgegebenen Methodik. 

Code Scientific Name S NP T Cat. A|B| 
C|D 

A|B|C  

      Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Be-
lastungen 

A223 Aegolius funereus 

    
p 

  
C C C C unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A229 Alcedo atthis 

    
r 

  
B B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A091 Aquila chrysaetos 

  
X c V D 

      
unerheblich  

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A104 Bonasa bonasia 

    
p P C C C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A021 Botaurus stellaris 

  
X c P D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A215 Bubo bubo 

    
p 

  
B B C A unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A224 Caprimulgus europaeus 

    
r 

  
C B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A031 Ciconia ciconia 

    
c 

  
C B C B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A030 Ciconia nigra 

    

r 

  

B A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 
Habitatpotenzial nur in 
beruhigten Bereichen 

geschlossener Wälder, 
Eingriffsbereich nur in 
Waldrandzonen, somit 

keine Brutplätze / Horst-
standorte betroffen 

A081 Circus aeruginosus 

    
c 

  
C B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A082 Circus cyaneus 

    
w 

  
C B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A207 Columba oenas 

    

r C A A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Habitatpotenzial in Höh-
lenbäumen 

A113 Coturnix coturnix 

    
r 

  
C B C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A122 Crex crex 

    
r 

  
B B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 
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Code Scientific Name S NP T Cat. A|B| 
C|D 

A|B|C  

      Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Be-
lastungen 

A239 Dendrocopos leucotos 

    
p 

  
B B C B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A238 Dendrocopos medius 

    

p 

  

A A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Habitat z.B. in alten Ei-
chen- bzw. Laubbaum-

beständen,  
Eingriffsbereich nur in 
Waldrandzonen, somit 

Lebensraum nicht betrof-
fen 

A429 Dendrocopos syriacus 

    

p 

  

C B B B unerheblich 
kein Nachweis im UG 

besiedelt verschiedenste 
Waldlebensräume, vor-

zugsweise offenere bzw. 
lichte Bereiche, 

Eingriffsbereich nur in 
Waldrandzonen, somit 

Brutlebensraum nicht be-
troffen 

A236 Dryocopus martius 

    

p 

  

B A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG  

Besiedelt verschiedenste 
Waldlebensräume mit 

Altbaumbeständen (>100 
Jahre), 

Eingriffsbereich nur in 
Waldrandzonen, somit 

Brutlebensraum nicht be-
troffen 

A383 Emberiza calandra 

    
r 

  
B C B C unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A377 Emberiza cirlus 

    
r 

  
B B A B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A379 Emberiza hortulana 

  
X r V D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A103 Falco peregrinus 

    
r 

  
C B C B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A099 Falco subbuteo 

    

r 

  

C B C B unerheblich 
kein Nachweis im UG 

geringes Habitatpoten-
zial außerhalb geschlos-
sener Wälder, vorallem 
in Feuchtgebieten mit 

Baumreihen oder struk-
turreichem Offenland – 
somit kein Eingriff in Le-

bensraum 
A321 Ficedula albicollis 

    

r 

  

A A C A unerheblich 
mehrere Nachweise vor 

allem im Nordwesten des 
UGs 

Habitatpotential in Alt-
baumbeständen vorhan-
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Code Scientific Name S NP T Cat. A|B| 
C|D 

A|B|C  

      Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Be-
lastungen 

den – Im Zuge der Erhe-
bungen von Quartierbäu-
men für die Tiergruppe 

Fledermäuse konnten im 
näheren Umfeld der Ein-

griffsbereiche keine 
Strukturen vorgefunden 

werden, die Potenzial als 
Brutlebensraum aufwei-
sen, Auswirkungen auf 
die 2024 nachgewiese-
nen Reviere aufgrund 

der Distanz ausgeschlos-
sen 

A320 Ficedula parva 

    
r 

  
B B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A001 Gavia stellata 

    
c V C B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A217 Glaucidium passerinum 

    
p 

  
C C C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A075 Haliaeetus albicilla 

  
X w V D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A233 Jynx torquilla 

    
r 

  
C B C B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A338 Lanius collurio 

    

r 

  

C B C B unerheblich 
zwei randliche Nach-

weise im UG – nutzt of-
fene Grünlandbereiche 
mit Einzelgebüschen 
oder Hecken – somit 

keine Auswirkungen auf-
grund ausreichender 

Distanz zum Brutlebens-
raum 

A340 Lanius excubitor 

    
w 

  
C B C C unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A290 Locustella naevia 

    
r 

  
C B C C unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A246 Lullula arborea 

    
r 

  
A A C A unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A319 Muscicapa striata 

    

r P C B C B unerheblich 
zwei Nachweise im UG 
Habitat in lichten Wäl-
dern und Waldrändern, 
nutzt auch siedlungs-

nahe Bereiche sowie Of-
fenland mit einzelnen 

Baumgruppen 
keine Auswirkungen auf-

grund ausreichender 
Distanz zum Brutlebens-

raum 
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Code Scientific Name S NP T Cat. A|B| 
C|D 

A|B|C  

      Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Be-
lastungen 

A337 Oriolus oriolus 

    

r 

  

C C C C unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Habitat in lichten 
Mischwäldern, Feldge-
hölzen, Parks oft in Ge-

wässernähe 
Im näheren Umfeld der 

Eingriffsbereiche ist kein 
Habitatpotenzial vorhan-

den 
A072 Pernis apivorus 

    

r 

  

C A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Habitat in Waldrändern 
in reich strukturierter 

Landschaft 
im Zuge der Erhebungen 
von Quartierbäumen für 
die Tiergruppe Fleder-

mäuse konnten im nähe-
ren Umfeld der Eingriffs-
bereiche keine Gehölze 
vorgefunden werden, die 
Potenzial als Horstbaum 
aufweisen, somit keine 

Auswirkungen auf Brutle-
bensraum 

A274 Phoenicurus phoenicurus 

    

r 

  

C B C B unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Habitat in lockeren, lich-
ten Altholzbeständen, 

Parks, Friedhöfe, Alleen; 
Im näheren Umfeld der 

Eingriffsbereiche ist kein 
Habitatpotenzial vorhan-

den 
A313 Phylloscopus bonelli 

    
r 

  
C B B B unerheblich 

kein Nachweis im UG 
kein Habitatpotenzial 

A314 Phylloscopus sibilatrix 

    

r P B A C A unerheblich 
5 Nachweise im UG 

Im näheren Umfeld der 
Eingriffsbereiche ist kein 
Habitatpotenzial vorhan-

den 
A241 Picoides tridactylus 

    
p 

  
C B B B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A234 Picus canus 

    

p 

  

B A C A unerheblich 
kein Nachweis im UG 

Im näheren Umfeld der 
Eingriffsbereiche ist kein 
Habitatpotenzial vorhan-

den 
A119 Porzana porzana 

  
X c P D 

      
unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A276 Saxicola torquatus 

    

r 

  

C B C C unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

unerheblich 
Im näheren Umfeld der 

Eingriffsbereiche ist kein 
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Code Scientific Name S NP T Cat. A|B| 
C|D 

A|B|C  

      Pop. Con. Iso. Glo. Einschätzung der Be-
lastungen 

Habitatpotenzial vorhan-
den 

A155 Scolopax rusticola 

    

r P C B C B unerheblich 
kein Nachweis im UG 
Habitatpotenzial nur in 
beruhigten Bereichen 
geschlossener Wälder 

keine Auswirkungen auf-
grund ausreichender 

Distanz zum Brutlebens-
raum 

A155 Scolopax rusticola 

    
c C B B C B unerheblich 

kein Rastgebiete der Art 
im UG 

A210 Streptopelia turtur 

    
r C B B C B unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A309 Sylvia communis 

    

r 

  

B B C B unerheblich 
sehr häufig im UG 

besiedelt verschiedene 
Habitate mit Gehölzen; 

im UG vor allem in Wald-
randzonen und Strauch-
säumen – nur geringer 
Eingriff, jedoch keine 

Auswirkungen zu erwar-
ten, da diese Art sehr 

häufig vorkommt, unsen-
sibel auf Störungen rea-
giert und aufgrund gerin-

ger Habitatansprüche 
auf benachbarte Lebens-
räume ausweichen kann 

A307 Sylvia nisoria 

    

r 

  

C C B C unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotenzial 
A108 Tetrao urogallus 

    
p P C C C C unerheblich 

kein Vorkommen im UG 
kein Habitatpotenzial 

A232 Upupa epops 

    

r 

  

C B C C unerheblich 
kein Vorkommen im UG 

kein Habitatpotenzial 
Tabelle 5: Darstellung der Schutzgüter aus der Verordnung (VSR-Anhang I Arten, farblich orange markiert) sowie weitere Arten des 

Standarddatenbogens. S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes; 

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional); T: Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w 

= wintering (for plant and non-migratory species use permanent); Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = 

present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information; Pop.: Population: Populationsgröße und -dichte der 

betreffenden Art in diesem Gebiet im Vergleich zu den Populationen im ganzen Land. A 100 % ≥ p >15 %, B 15 % ≥ p > 2 %, C 2 % ≥ p > 

0 %, D nicht signifikante Population. Con.: Erhaltungsgrad: Erhaltungsgrad der für die betreffende Art wichtigen Habitatselemente und 

Wiederherstellungsmöglichkeit. A hervorragender Erhaltungsgrad, B guter Erhaltungsgrad, C durchschnittlicher bis schlechter 

Erhaltungsgrad. Iso.: Isolierung: Isolierungsgrad der in diesem Gebiet vorkommenden Population im Vergleich zum natürlichen 

Verbreitungsgebiet der jeweiligen Art. A Population (beinahe) isoliert, B Population nicht isoliert, aber am Rande des Verbreitungsgebiets, 

C Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets. Glo.: Gesamtbeurteilung: Gesamtbeurteilung des Wertes des 

Gebiets für die Erhaltung der betreffenden Art. A hervorragender Wert, B guter Wert, C signifikanter Wert. 
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Von den übrigen relevanten Arten des Standarddatenbogens (other imporant species) konnten im Zuge der 

Erhebungen Accipiter nisus, Dendrocopos minor und Picus viridis nachgewiesen werden. Im Eingriffsbereich 

und im näheren Umfeld ist kein Habitatpotential für diese drei Arten vorhanden, demnach kommt es zu keinen 

relevanten, negativen Auswirkungen. 

 

9.3.2 Maßnahmen 

Zusätzliche Maßnahmen zu den in den Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung 

sind nicht erforderlich. 

 

9.3.3 Conclusio 

Die prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens führen zu keinen „erheblichen“ Beeinträchtigungen der für 

die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile des Natura 2000 Gebiets „Wienerwald – Thermenregion“. 

Aufgrund der bereits im Ist-Zustand bestehenden Autobahn und der lediglich lokalen, geringfügigen Bau- und 

Sanierungsarbeiten ist mit keinen zusätzlichen, relevanten Belastungen auf die Avifauna im Schutzgebiet zu 

rechnen. 

Funktionale Zusammenhänge bzw. die Kohärenz des europäischen Netzwerkes Natura 2000 werden ebenfalls 

nicht beeinträchtigt, kumulative Wirkungen in Zusammenhang mit anderen Projekten sind ausgeschlossen.  

Die Umsetzung von geplanten Managementmaßnahmen durch das Projekt wird nicht konterkariert.  

Artenschutzbezogene Maßnahmen oder Maßnahmen aufgrund von Beanspruchung von Lebensräumen 

geschützter Arten werden bei Umsetzung des Vorhabens potentiell erforderlich sein. Diese werden bei der 

Erstellung der Unterlagen zur artenschutz- und naturschutzrechtlichen Überprüfung berücksichtigt. 
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12 ANHANG 

12.1 ÜBERSICHTSLAGEPLAN BAULICHE MAßNAHMEN 

12.2 IST-ZUSTANDSBERICHT (WIEN, 01.10.2025) INKL. KARTENMATERIAL UND 

ERGÄNZUNGEN VON DER FIRMA FREILAND UMWELTCONSULTING 

ZIVILTECHNIKER GMBH IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER FIRMA ÖKOTEAM – 

INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURRAUMPLANUNG OG 

12.3 ÜBERSICHTSLAGEPLAN BIOTOPE IST-ZUSTAND, FFH-LEBENSRAUMTYPEN 
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Instandsetzungsmaßnahme A21.28

RFB Wien4,0 cm
Deckschicht, SMA11 deck, PmB 45/80-75, S2, GS, Ka18

9,0 cm
Bituminöse Tragschichte, AC22 bin, PmB 25/55-65, H1, G4 Ka20

RFB St. Pölten
4,0 cm

Deckschicht, SMA11 deck, PmB 45/80-75, S2, GS, Ka18

6,0 cm
Bituminöse Tragschichte, AC22 bin, PmB 25/55-65, H1, G4 Ka20

Instandsetzungsmaßnahme Objekt A21.29

4,0 cm
Deckschicht, SMA11 deck, PmB 45/80-75, S2, GS, Ka18
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Objekt A21.26
A21 km 19,000

Brücke über Forstweg
bei Heiligenkreuz

Objekt A21.Ü05
A21 km 22,600

Brücke über A21 bei Gaaden

Objekt A21.28
A21 km 20,500

Brücke über Forstweg und
Dornbach bei Heiligenkreuz

Objekt A21.27
A21 km 19,600

"Talübergang Sattelbach"
Brücke über L130 und Sattelbach

Instandsetzungsmaßnahme ASt Heiligenkreuz

Rampen 1 bis 4 (analog Hauptfahrbahn A21)
4,0 cm Deckschicht, SMA11 deck, PmB 45/80-75, S2, GS, Ka18

Besonderheit Rampe 4: Fräsen 4,5cm (Höhenunterschied von -0,5cm)

ca. km 18,870 - 18,900
Instandsetzung "Keil" am
1. Fahrstreifen RFB Wien
(analog Hauptfahrbahn)

Objekt A21.23
A21 km 17,000

Rampe Schwechat - Alland
bei Alland LSW Mayerling km 16,781 - 17,498

Neubau; Höhe 2,5 - 5,5m

LSW Mayerling km 16,543 - 16,907

A21 km 16,543 - 16,818;
Abtrag + Neubau;
Höhe Gesamt 6,5 - 7,5m

A21 km 16,818 - 16,907:
Erneuerung (Kassettentausch);
Höhe ca. 2,8m

LSW A21.19396-R km 18,969 - 19,411
sowie km 19,731 - 19,826:

Erneuerung (Kassettentausch) sowie
Verlängerung der Steher um ca.
20-30cm bis zur OK der Kassetten;
Gesamthöhe der LSW ca. 2,0m

LSW A21.21171-R km 20,567 - 21,779

Erneuerung (Kassettentausch);
Gesamthöhe der LSW ca. 2,5m

LSW km 23,939 - 24,837

Bestand; Höhe 2,50m

MÜF Bestand
km 19,052 - 19,178

MÜF Bestand
km 20,254 - 20,433

MÜF Bestand
km 21,771 - 21,879

MÜF Bestand
km 23,676 - 23,798

MÜF Bestand
km 24,525 - 24,651

MÜF Bestand
km 25,239 - 25,317

GSA 19/2
A21 km 19,600

GSA 19/3, 19/4
A21 km 19,670

GSA 24/1
A21 km 24,250

Rampe 1

Rampe 3

Rampe 4
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GSA 24/3
A21 km 24,310

GSA 24/2
A21 km 24,250

Maßnahmen GSA 19/1:

-) geringfügige Vergrößerung Volumen
Absetzbecken
-) Lehmschlag im Absetzbecken
-) Filtertausch im Versickerungsbecken
-) neue Gabione
-) neuer Trenndamm
-) Abflachung der Böschungen
-) Sanierung und Befestigung Damm zu
Graben aufgrund Hochwasserschaden
-) weiterhin keine wasserrechtl. Bewilligung

Maßnahmen GSA 19/2 sowie 19/3 und 19/4:

-) Lehmschlag im Absetzbecken
-) Filtertausch im Versickerungsbecken
-) Sanierung der Böschungen/Steinschlichtung im Absetzbecken
aufgrund ausgebrochener und unterspülter Steine
-) neue Gabione (nur 19/2 und 19/4)
-) Abflachung der Böschungen
-) weiterhin keine wasserrechtl. Bewilligung

GSA 19/1
A21 km 19,600

Maßnahmen GSA 24/1:

-) Filtertausch im Versickerungsbecken
-) Sanierung Ausbruch/Unterspülung von Steinen im
Absetzbecken (Sohlpflasterung)
-) Ausbesserung der Risse im Beton
-) weiterhin keine wasserrechtl. Bewilligung

MÖA 20/1
A21 km 20,450

Maßnahmen GSA 24/2:

-) Filtertausch im Versickerungsbecken
-) Sanierung Ausbruch von Steinen im
Absetzbecken
-) Sanierung von Teilen der Böschung des
Versickerungsbeckens aufgrund Erosion
-) weiterhin keine wasserrechtl. Bewilligung

Maßnahmen GSA 24/3:

-) geringfügige Vergrößerung Volumen
Absetzbecken (östlicher Teil, unter RFB Wien)
-) Filtertausch im Versickerungsbecken
-) Sanierung von Teilen der Böschung des
Versickerungsbeckens aufgrund Erosion
-) weiterhin keine wasserrechtl. Bewilligung

Begrünung des
Mittelstreifens

Tausch der Fahrzeugrückhalte-
systeme H3 im Mittelstreifen

-> Tausch auf Betonleitwände,
inkl. Befestigung der Aufstellfläche

Instandsetzung der
Straßenkanäle der A21

Neubau MÜF
km 24,035 - 24,155

(für Baustellen-
verkehrsführung)

je 1x Notrufsäule km 19,980 (RFB St.
Pölten) sowie km 20,110 (RFB Wien):
Sanierung Standfläche bzw. Zuwegung

je 1x Notrufsäule km 23,520
(RFB St. Pölten sowie RFB Wien):
Sanierung Standfläche bzw. Zuwegung
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Objekt A21.29
A21 km 21,600

Brücke über Forstweg
bei Heiligenkreuz

je 1x Notrufsäule km 21,780
(RFB St. Pölten sowie RFB Wien):
Sanierung Standfläche bzw. Zuwegung

MÜF Bestand
km 20,566 - 20,759

1x Access Point km 18,000, RFB Wien:
Verbesserung Zugänglichkeit

1x ZAS km 19,400, RFB Wien:
Tür in LSW sowie

Verbesserung Zugänglichkeit

1x Access Point km 21,779, RFB Wien:
Verbesserung Zugänglichkeit

1x Access Point km 23,500, RFB Wien:
Errichtung befestigte Fläche vor Schrank

Instandsetzungsmaßnahme Rampen PP Dornbach

4,0 cm Deckschicht, SMA11 deck, PmB 45/80-75, S2, GS, Ka18

1x Access Point km 19,830, RFB St. Pölten:
Errichtung befestigte Standfläche rund um Schrank

je 1x Notrufsäule km 18,000
(RFB St. Pölten sowie RFB Wien):

Sanierung Standfläche bzw. Zuwegung

1x KVS km 19,900, RFB St. Pölten:
Errichtung befestigte Standfläche rund um
Schrank sowie Verbesserung Zugänglichkeit

1x Access Point km 19,900,
RFB St. Pölten:
Errichtung befestigte
Standfläche rund um Schrank

1x Access Point km 19,400, RFB St. Pölten:
Errichtung befestigte Standfläche rund um Schrank
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Bestand

Mängelbehebung best. GSA

Maßnahmen Lärmschutzwand

Legende:

Datengrundlagen:
Kataster

Katastralgemeindegrenze

Vermessung

Bestandseinbauten:
Erdöl FremdleitungÖL

LWL AsfinagLWL As

LWL FremdleitungLWL

Strom FremdleitungS

Strom AsfinagS As

Kanal FremdleitungK

Gas FremdleitungGAS

Kanal AsfinagK As

Wasser AsfinagW As

Wasser FremdleitungW

ABSA AsfinagABSA

Kupfer FremdleitungKu

Fernsehkabel AsfinagKFS

VTA
Leitungen Verkehrstelematik-
anlagen Asfinag

VTA
Leitungen für die
Betriebstechnik Asfinag

Kupfer AsfinagKu As

Entwässerung Bestand:
Objekte der oberirdischen
Entwässerung

Objekte der unterirdischen
Entwässerung

Gewässer/Vorfluter

Sanierungskonzept der A 21
Wiener Außenring Autobahn im
Bereich Mayerling - Heiligenkreuz
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A 21 Wiener AuÇenring Autobahn 
Abschnitt Mayerling-Heiligenkreuz 

km 16,500 ï km 24,175 

  
Ist-Zustandserhebung Naturschutz
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